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desminister für'Landesverteidigung; 
NI'. 690/J 

'. 
An die 

Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 
1010 Wie n 

In Beantwortung der in der Sitzung des Nationalrate~ 

am 16. Juni 1971 se:i.tens der Abgeordneten TöDLING, STEINEH 

und Genossen Uberreichten, an mich gerichteten Anfrage 

Nr. 6Qo/J beehre ich mich folgendes mitz~teilen: 

Zu 1 und 2: 

Seit Amtsantritt der derzeitigen Bundesregierung wurde im 

Bereich des Bundesministeriums für Landesverteidigung die 

Bildung folgender Arbeitsgruppen angeordnet: 

a) Der Arbeitsgruppe "A i.J.sbildungs~erät I~ (" AGRA ") obliegt 

insbesondere die Auswahl und Erprobung von Geräten, die 

die. Intensität der Ausbildung steigern bzw. eine Z~it~ 

oder Kostenersparnis bewirkeri sollen. 

b) Die Arbeitsgruppe IIGefechtsadjustierung 1971!1 hat die 

Aufgabe, die Grundlagen für die Erneuerung der Adjustie­

rung im Hinblick auf die künftigen taktischen Erforder­

nisse auf dem Gefechtsfeld zu erarbeiten. 

723/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 1 von 4

www.parlament.gv.at



c) Eine weitere Arbei tsgruppe hat die Aufgabe, d:Le fvlöglich-:­

kei ten einer Erhöhung der BewegliGhkeJt der ,rrruQRe a~f 

dem Gefechtsfelq zu analysieren und.-:csprechende Vor...; 

schläge zu unterbreiten. 

d) Die Aufgabe der Arbei tsgruppe~_Mu..!~ition..:-~rzeug:l.l,ng'.1 besteht 

darin~ die Möglichkeiten einer Munitionserze~gung in öster-:­

reich zu prÜfen und entsprechende Vorschläge zu er~tatten. 

e) Der sog. 1!Unif'ormkommissionll obliegt es .. Probleme im Zusam-­

menhang mit der Uniformierung zu lösen. 

f) Ein Arbeitsstab befaßt sich mit der Uberarbeitung und Neu­

erstellung von Militärwirtschaftsvorschriften. 
- ~ 

g) Schließlich wurde ein Arbeitsstab eingerichtet, der die 

Erstellung_.des Ent:~mrfes eines Org~nisatj.on~plB:..0es fUr die 

U~~Jj..~de..ruQß des BundesmirÜsteriums fUr LandesyerteidiguJ2ß 

zur A"u.fgabe hat. 

Hinsichtlich der Vielzahl Von Arbeitsgruppen .. die bereits vor 

dem Amtsantritt der derZeitigen Bundesregierung im Bereich des 

Bundesministeriums fUr Landesverteidigung errichtet, nach diesem 

Zeitpunkt aber reaktiviert wurden, darf angenon~er we~denJ daß 
. ; 

sie nicht Gegenstand der vorliegenden Anfrage sind. 

Die vorgenannten ArbeitsgruPPBnsetzen sich ausschließlich 

aus Angehörigen des Bundesheer8s und der Heeresverwaltung 
zusammen. 

Von den oben angefWlrten Arbeitsgruppen haben sich bisher die 

Arbei tGgruppe Ir Ausbildungsgerät 11 (6. Mai 19'71), die Uniform­

kommission (18. Juni 1971), der Arbeitsstab iur~Db6rarbeitung 

und Neuerstellungvon Miiitärwi~tschaftsvor~chriften (1. März 

1971) sowie der Arbeitsstab zu Er~tellung des Entwur~es eines 

. ,. -- ... _~-- "-- ,~ .. ~-«#. ~ ... ,.~ ..... .. ,,- ...... '-., . .,..~, .. _ ..... ~ ..... ~._'<>"._ ,, ____ . __ .. ____ . '_ .. ~. _ .. ··_v· .... __ .......... _ ..•. ". __ ... ~_. 
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• 

Organisationsplanes für die Umgliederung rles Bunde~ministe­

riums für Landesverteidigung (11. Feber 1971,) konstituiert. 

Di.e übrigen Arbei tsgruppen sind derzeit in BildW1g begriffen. 

Da die Arbeitsgruppe l1 Ausbildungsgerät l1 und die Uniformkommission 

bisher lediglich eine Sitzung abgehalten habenj lieg~n,konkre~e 

Arbeitsergebriisse im gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht"vor. 

Eine Aussage übe~ den Zeitpunkt des Abschlusses ihrer Arbeiten 

ist derzeit ebenfalls nicht m~glich. Der Arbeitsstab zur Über­

arbeitung und Neuerstellung von .Militärwirtschaftsvorschriften 

hat, nachdem mit Wirksamkeit vom 1," Juli 1970 eine neue Ver­

pflegungsvorschrift in Kraft gesetzt wurde, die Aufgabe) weitere 
" " 

Militärwirtschaftsvorschriften"~u überarbeiten bzw. "neu zu er-
stellen. Ein Abschluß dieser Arbeiten ist derzeit, insbesondere 

auch im Hinblick auf die Umstrukturierung des Bundeshe~res nicht 

absehbar. Über das derzeit vorliegende Ergebnis der Tätigkeit 

des mit der Erstellung einesOrganisationsplanesfUr die beab­

sichtlgte Umgliederung des Bundesministerj.ums für Landesvertei­

digung betrauten Arbeitsstabes habe ich den Landesverteidigunfts­

rat ~m 22. Juli 1971 informiert. Der genannte Arbeitsstab wird 

vorläufig noch aufrechterhalten, um auch noch während der UrngJie­

derungsphase zur Verfügung zu stehen. 

. . 

Ich bin, sofern dies ge\'li..i.nscht v,rird~ selbstverständlich berei t;., 

Ergebnisse der in Rede stehenden Arbeitsgruppen dem Hohen Ha.us 

zur Ken.:1tnis zu bringen. Ich bitte a.ber um Verständnis) daß im 

Hinblick auf die militärischen Geheimhaltungserf?rdernisse nicht 

sämtliche. Studienergebnisse der vorgenannten Arbeitsgruppen fUr 

eine Ver5ffentlichung geeignet sind. 
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In diesem Zusammenhang erscheint es der Vollständigkeit'halber 

erforderlich, auf eine weitere, zwar riicht durch den Bundes­

ministerfür Landesverte:Ldigwlg .. wohl aber' durch die Bundes­

regierung errichtete Kommission :rünzl.l\'leisen~ 

····i 

Die ~uf!._(~ef;he():r':-Hefor.:!J!k:~?.0..~!!üsSÜ)l~, deren Aurgabenstellung berei ts 

in der RegierllDgserk1 ärung vom ~2'7. April 1970 festgelegt wurde, 

konstituierte sicharn 15. Mai 1970. Neb~n zahlreichen Experten 

aus dem Bereich des Bundesministeriums fUr Landesverteidigung 

gehörten ihr Vertreter von Ges~tzgeGung und Verwaltung, von 

Interessenvertretungen und von Jugepdverbänden an. Die eingehen­

den Beratungen dieser Kommission fanden ihren Niederschlag in 

einem au~;führlichen Bericht, der nach Kenntnisnahme durch die 

Bundesregierung am 3. November 1970 dem Landesverteidigungsrat 

sowie sämtlichen Abgeordneten zum i'~ationalrat und f.H'l~gliedern 

des Bundesrates zur Verfügung gestellt wurde. 

723/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)4 von 4

www.parlament.gv.at




